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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das 
Körperschaftsteuergesetz 1988, das Stabilitätsabgabegesetz, das Umgründungs-
steuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Gebührengesetz 1957, das Kapital-
verkehrsteuergesetz, das Versicherungssteuergesetz 1953, das Kraftfahrzeugsteuer-
gesetz 1992, das Flugabgabegesetz, das Normverbrauchsabgabegesetz 1991, das 
Alkoholsteuergesetz, das Schaumweinsteuergesetz 1995, das Tabaksteuergesetz 1995, 
das Glücksspielgesetz, die Bundesabgabenordnung, das Abgabenverwaltungs-
organisationsgesetz 2010, das Finanzstrafgesetz, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, das 
Bankwesengesetz, das Börsegesetz 1989, das Versicherungsaufsichtsgesetz das GmbH-
Gesetz, das Notariatstarifgesetz sowie das Rechtsanwaltstarifgesetz geändert werden 
und der Abschnitt VIII des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 325/1986 aufgehoben wird 
(Abgabenänderungsgesetz 2014 – AbgÄG 2014); Ressortstellungnahme 
 
 
Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur nimmt Bezug auf das Schreiben des 
Bundesministeriums für Finanzen vom 10. Jänner 2014, dankt für die Übermittlung des 
gegenständlichen Entwurfes und erlaubt sich zu bemerken: 
 
Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988): 
Wenngleich gegenwärtig nicht Gegenstand der aktuellen Begutachtung darf erneut auf 
folgendes Anliegen (vgl. Ressortstellungnahme vom 31. März 2011, GZ. BMUKK-12.727/0003-
III/4/2011, zum Entwurf eines Abgabenänderungsgesetzes 2011) aufmerksam gemacht werden. 
In der damaligen Ressortstellungnahme wurde zur Thematik des Ausbaus der steuerlichen 
Begünstigungen von Sanierungs- und Erhaltungsaufwendungen in denkmalgeschützten 
Gebäuden ausgeführt: 
 
„Weiters nimmt das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur den vorliegenden 
Entwurf des Abgabenänderungsgesetzes 2011 zum Anlass und ersucht um geeignete 
Berücksichtigung des langjährigen Ressortanliegens betreffend Ausbau der steuerlichen 
Begünstigungen von Sanierungs- und Erhaltungsaufwendungen in denkmalgeschützten 
Gebäuden. Diesbezüglich wird insbesondere auf die bisher erfolgten schriftlichen Befassungen 
des Bundesministeriums für Finanzen in den Jahren 2005 und 2009 verwiesen: 

- Übermittlung einer Studie sowie eines Vorschlages des Denkmalbeirates betreffend 
steuerliche Entlastung der Investitionen privater Eigentümer in die Erhaltung von 
Denkmalen mit Schreiben vom 21. Dezember 2005, BMBWK-11.810/8-IV/3/2005; 
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- Übermittlung der im Rahmen des Treffens des European Heritage Heads Forum in Wien 
beschlossenen Resolution „Statement on a Heritage Stimulus in a Time of Economic 
Recession“ durch die Präsidentin des Bundesdenkmalamtes mit Schreiben vom 
9. Juni 2009. 

 
Für die aus der Sicht des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur als Äquivalent für 
die Eigentumseinschränkungen durch die Unterschutzstellungen im öffentlichen Interesse 
wünschenswerten steuerlichen Maßnahmen, vorschlagsweise im Einkommenssteuergesetz 
und/oder Umsatzsteuergesetz sowie in der Liebhabereiverordnung, sprechen folgende 
Argumente: 
- Steigerung des Investitionsvolumens (Verhältnis 1:10) 
- Erzielen eines zusätzlichen Steueraufkommens 
- Schaffung neuer Arbeitsplätze 
- Reduktion der Schwarzarbeit 
- Positivwirkung für den KMU-Bereich 
- „intangible Effekte“ (Tourismus, Image, Lebensqualität) 
 
Ergänzend wird bemerkt, dass im Hinblick auf den Abschluss der Erfassung der unter 
Denkmalschutz stehenden unbeweglichen Denkmale mit Wirksamkeit vom 31. Dezember 2009 
konkreteres Datenmaterial für eine Abschätzung der Auswirkungen der steuerlichen 
Begünstigungen im Interesse des Denkmalschutzes zur Verfügung stehen. 
 
Im Hinblick auf die für das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur wesentlichen 
Ressortanliegen darf bereits an dieser Stelle das Interesse an der Abhaltung gemeinsamer 
zielorientierter Lösungsgespräche bekundet werden.“ 
 
Eine Ausfertigung dieser Erledigung wird dem Präsidium des Nationalrates zur Verfügung 
gestellt. 
 
 

Wien, 20. Jänner 2014 
Für die Bundesministerin: 

Mag. Andreas Bitterer 
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